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Planungsmisere beim Neubau  
der Krankenversorgung
Im Herbst letzten Jahres hat der Per-
sonalrat einen offenen Brief verfasst, 
in dem auf die Probleme bei der Neu-
bauplanung hingewiesen worden ist. 
Berichtet wurde darüber In Personalrat 
Aktuell, der Brief ist außerdem weiter-
hin in den Intranetbereichen des Per-
sonalrates zu finden.

Darin wurde u.a. angekündigt, dass 
der Personalrat den Planungsstand im 
Rahmen des gesetzlich vorgeschrie-
benen Beteiligungsverfahrens ableh-
nen würde, wenn die Planungsmän-
gel nicht beseitigt würden.

Nun wurde dem Gremium der Prüf-
bericht zur sog. Leistungsphase 2 zur 
Benehmensherstellung vorgelegt.  Die 
Leistungsphase 2 umfasst die Vorpla-
nung, also z.B. die Analyse der Grund-
lagen, die Abstimmung mit den Pla-
nungsbeteiligten und die Erstellung ers-
ter Modelle. Sie soll zudem ein erstes 
Planungskonzept bereitstellen als Basis 
für alle wesentlichen Entscheidungen.

In der Personalratssitzung am 5.3.26 
wurde das Benehmen zu diesem 
Prüfbericht nun nicht hergestellt. Die 
Benehmensherstellung ist im Vergleich 
zur Mitbestimmung zwar das „schwä-
chere“ gesetzliche Beteiligungsver-
fahren, das Gremium kann jedoch eine 
Stellungnahme abgeben und weitere 
rechtliche Schritte einleiten.

In dieser Stellungnahme wies der Per-
sonalrat darauf hin, dass aufgrund der 
noch zu erwartenden Änderungen des 
vorliegenden Prüfberichts die Vorlage 
nicht als abschließender Stand der 
Leistungsphase 2 angesehen wurde 
und man somit der Benehmensherstel-
lung zu diesem Zeitpunkt nicht zustim-
men kann. Klargestellt wurde auch, 
dass eine erneute Vorlage des Prüf-
berichtes nach Überarbeitung erwar-
tet wird.

Gleichzeitig betonte das Gremium in 
dem Schreiben, dass die angestrebten 
Neubauten ausdrücklich begrüßt wer-
den und diese als „attraktive Arbeits-
plätze kombiniert mit bestmöglicher 
Patientenversorgung durch Offen-
heit, kurze Wege, Multifunktionali-
tät, gute Ausstattungsstandards und 
auch im Nachhinein zu verändernden 
Raum-/Funktionszuschnitte geprägt 
sein“ sollten. 

Erneut wurde erläutert, dass der Vor-
planungsabschluss der Zeitpunkt für 
eine kritische Gesamtsicht auf den 
geplanten Neubau vor der Auspla-
nung darstellen muss, da sich Feh-
ler in dieser Phase in den folgenden 
Leistungsphasen kaum und wenn nur 
sehr kostenintensiv ausgleichen las-
sen. Außerdem wurde bemängelt, 
dass die seit Jahren eingebrachten 
Vorschläge zu Beteiligungsforma-

ten nach wie vor keine Berücksichti-
gung finden. Dem Personalrat wurden 
zudem keine aktualisierten prognosti-
zierten Beschäftigtenzahlen zur Verfü-
gung gestellt, ohne die sich die Dimen-
sionierungen z.B. bei Büros, Sozial-  & 
Besprechungsräumen nicht abschlie-
ßend bewerten lassen. Gleiches gilt 
für Fallzahlen der Krankenversorgung.

Des Weiteren wurde in dem Schreiben 
kritisiert, dass Planungskonzepte nicht 
übereinstimmen, z.B. abweichende 
Angaben in Grundrissen und Raum-
buch angegeben wurden. Zudem 
erfolgte eine Auflistung offener Fra-
gestellungen zu Themen wie Flurbrei-

ten, Größe und Zuschnitte von Sta-
tionszimmern, fehlende Aufenthalts-
bereiche für Bereitschaftsdienste, 
mangelnde Kapazitäten zur Betten-
aufbereitung, Verteilung der Lager-
räume, Verortung des Rettungshub-
schraubers, Fragliche Funktionalität 
des Rohrpostsystems, Barrierefreiheit 
und viele andere mehr.

Auch das Präsidium hat sich gegen-
über der für den Neubau zuständigen 
Dachgesellschaft geäußert und die 
Vorlage mit Präsidiumsbeschluss vom 
10.03.26 ebenfalls abgelehnt. Weitere 
Termine mit den Planungsverantwort-
lichen werden nun angestrebt. 
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Einstellungsstopp?  
„Nein – nur eine andere Form der Steuerung!“
In der MHH fragten sich Viele, ob es mal wieder einen Einstellungsstopp gäbe. 
Dies verneint Vizepräsidentin Martina Saurin auf der Führungskräfte-Tagung 
der MHH im Februar deutlich. Sie führt dazu aus, dass es sich lediglich um eine 
andere Art der Steuerung handelt. Die MHH muss sparen, da im letzten Jahr 
ein sehr hohes Defizit zu verzeichnen war und das bei sinkender Leistung in 
der Krankenversorgung. 

Die Zahlen bezogen auf die Leistung der einzelnen Bereiche führten zu der 
Schlussfolgerung, dass diese nicht mehr gesteigert werden können. Das bedeu-
tet ab dem 2. Quartal 2026 unter anderem auch Stellenabbau.

Sehr vereinfacht erklärt: Budget und Leistungen aus dem Vorjahreszeitraum 
einer Klinik/Institut/Abteilung werden mit den aktuellen Leistungen verglichen. 
Wurde die Leistung verbessert, kann eine beantragte personalrechtliche Maß-
nahme vom Präsidium positiv entschieden werden.

Die Pflege ist von diesem Stellenabbau ausgenommen, da die Stellen noch 
immer refinanziert werden. Die Wissenschaft wird zum Teil ausgenommen. In 
der Wissenschaft entscheidet aktuell die Einhaltung des Abteilungsbudgets 
darüber, ob Vertragsverlängerungen oder gar Entfristungen gewährt werden.

Der Stellenabbau soll nicht von heute auf morgen geschehen, sondern wird sich 
über mehrere Jahre erstrecken. Dabei zielt das Präsidium auf die natürliche Fluk-
tuation durch Rentenabgänge ab. Allein diese freien Stellen nicht nachzubeset-
zen wird jedoch aus Sicht des Präsidiums nicht reichen.

Tatsache ist, dass bei einer notwendigen Stellenbesetzung die Arbeitslast schon 
jetzt auf den verbliebenen Schultern der Beschäftigten schwer zu tragen ist. 
Durch den langen Antrags- und Ausschreibungsprozess – die Schleife über die 
Präsidiumsentscheidung mit einbezogen - bis hin zur Einstellung können meh-
rere (6-8) Monate vergehen. Auch durch diese Praxis wird bereits Geld gespart.

Stellenabbau – ist das der Königsweg, um die MHH wieder in die schwarzen 
Zahlen zu bringen? Geht das überhaupt mit all den Anforderungen, die an die 
Klinik, Wissenschaft, Lehre und Administration gestellt werden? Müssen die 
MHH Beschäftigten jetzt befürchten, dass sich ihre Belastungssituation weiter 
verschärft? Außerdem gab es schon erste Stimmen, die überlegen, auf wen man 
eher verzichten könne, um wenigstens die „fitten“ Mitarbeitenden zu halten. 
Diese Auslese tut uns allen nicht gut. Wer will in so einer Atmosphäre gerne 
und noch dazu mehr und belasteter arbeiten?

Die Prozesse sollen in diesem Zuge auch überprüft werden. Es bleibt zu hof-
fen, dass an dieser Stelle bei den entsprechenden Benchmarks Äpfel auch mit 
Äpfeln verglichen werden. Die Notwendigkeit besteht. Einige Neuerungen wur-
den bereits auf den Weg gebracht. SAP S4HANA z.B. oder die Digitalisierung 
der Krankenakten. Für all diese Übergangsprozesse braucht es in erster Linie 
immer mehr Personal. Das muss auch unsere Arbeitgeberin – das Land Nie-
dersachsen wissen.

Schreiben Sie uns Ihre Meinung dazu!

Was passiert im Betrieblichen  
Eingliederungsmanagement?
Beschäftigte können bei gesundheitlichen Heraus-
forderungen Unterstützung durch das Betriebliche 
Eingliederungsmanagement (BEM) erhalten. Dass 
dies arbeitgeberseitig nach 6 Wochen Arbeitsunfä-
higkeit angeboten werden muss, ist gesetzlich vor-
geschrieben. An der MHH ist diese Unterstützung 
sogar ohne Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-
zungen möglich. Denn Präsidium und Personalrat 
sind sich über die präventive Bedeutung des BEM 
einig und haben dies in der entsprechenden Dienst-
vereinbarung verankert.   

Das BEM-Team ist also für viele Beschäftigte der 
MHH zuständig und kann ihnen mit vielfältigen 
Maßnahmen wie z.B. organisatorische Veränderun-

gen, Hilfsmittelausstattungen oder Arbeitsplatzan-
passungen helfen. Und auch die MHH als Arbeitge-
berin profitiert von diesem Angebot, da Fehlzeiten 
und Personalverluste reduziert werden. Das BEM 
an der MHH hat somit eine hohe Relevanz – insbe-
sondere vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels und des Fachkräftemangels.

Nun ist es leider so, dass zwei der drei BEM-Beauf-
tragten die MHH auf eigenen Wunsch Ende März 
verlassen werden. Aus Sicht des Personalrats ist 
dieser Verlust der zwei engagierten Teammitglie-
der sehr bedauerlich und wäre vermeidbar gewe-
sen. Doch leider ist dies auch ein weiteres Beispiel 
dafür, dass der Personalmangel an der MHH nicht 

nur auf zu wenigen Einstellungen beruht, sondern 
auch auf zu vielen (frustrierten) Fortgängen von qua-
lifizierten und erfahrenen Fachkräften. 

Schon vorher gab es Wartezeiten für einen Termin 
mit dem BEM-Team, nun ist davon auszugehen, 
dass sich diese Situation verschärfen wird. Der Per-
sonalrat befindet sich mit den Verantwortlichen im 
Austausch und empfiehlt betroffenen Beschäftig-
ten weiterhin, die Einladungen zum Erstgespräch im 
BEM anzunehmen. Sollten Sie hierzu Beratungsbe-
darf oder Probleme bei der Kontaktaufnahme bzw. 
Terminfindung haben, wenden Sie sich gerne an 
Ihren Personalrat.    
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KURZ KOMMENTIERT

Und wieder haben zwei lang-
jährig an der MHH beschäf-
tigte Mitarbeitende gekün-
digt. Ab 1.4.26 sind zwei von 
drei BEM-Beauftragten nicht 
mehr an Bord. Eine Neube-
setzung der Stellen ist noch in 
der Prüfung. Jeder, der hier in 
der MHH schon mal einen Ein-
stellungsprozess erlebt hat, 
weiß dass das sehr lange dau-
ert. Wie soll die eine übrig-
gebliebene Beschäftigte den 
Bedarf von 11.000 Mitarbei-
tenden decken? OK, nicht 
jeder Beschäftigte ist auch im 
BEM, das ist klar, aber es gibt 
ja schon jetzt Wartezeiten. Die 
Überlastung dieser einen Kolle-
gin ist vorprogrammiert. 

Man fragt sich vielleicht auch, 
warum zwei aus einem Dreier-
Team zeitgleich kündigen? Ja, 
das ist eine gute Frage, die 
hier öffentlich nicht beantwor-
tet werden kann, aber dem PR 
bekannt ist. Hier schließt sich 
der Kreis zu so vielen ande-
ren Kündigungen in der MHH, 
teils in der Probezeit, teils auch 
nach vielen Jahren. Führung ist 
dabei ein Thema. Die MHH gibt 
sich viel Mühe ihre Führungs-
kräfte zu schulen. Trotzdem 
habe ich das Gefühl, dass in 
diesem Bereich sehr viel Luft 
nach oben ist.
 

Ulrike Kapitz 
Mitglied des Personalrats 

Einstellungsstopp?  
„Nein – nur eine andere Form der Steuerung!“

Tarifvertrag der Länder

DIE FÜR UNIKLINIKEN  
WICHTIGSTEN ERGEBNISSE  
Entgelterhöhungen:
	� ab 01.04.26: +2,8% / mind. 100 €
	� ab 01.03.27: +2%
	� ab 01.01.28: +1%
	� neue Verhandlungen ab 01.02.2028 
möglich

Erhöhung der Zulagen:
	� Wechselschichtzulage auf 250 €
	� Schichtzulage auf 100 €

Angleichung Ost–West:
	� Wochenarbeitszeit Unikliniken Greifs-
wald, Jena, Rostock ➜ schrittweise auf 
38,5h (2027–2029)
	� Ab 01.01.27: gleicher Kündigungsschutz 
im Osten wie im Westen

Die Verhandlungen des Tarifvertrags der Länder wurden 
im Februar abgeschlossen. Das Ergebnis lag den Ver.di 
Mitgliedern als Empfehlung zur Abstimmung vor. Auf 
Basis des Mitgliedervotums hat die Bundestarifkommis-
sion (BTK) am 12.03.26 die Entscheidung zur Annahme 
getroffen. Der Tarifvertrag gilt damit rückwirkend ab dem 
01.11.2025. Es ist zu erwarten, dass das Ergebnis auf die 
Beamt:innen übertragen wird.

Schon zu Beginn der Tarifverhandlungen zeigten sich 
die Arbeitgeber:innen gegenüber den Forderungen der 
Gewerkschaft ablehnend. Sie drohten damit, darüber 
nachzudenken, wieviel öffentlichen Dienst man sich noch 
leisten könne, wenn die monetären Forderungen umge-
setzt werden würden.

Die Ver.di Mitglieder wünschten sich ein Ergebnis, dass 
mindestens mit dem des öffentlichen Dienstes von Bund 
und Kommunen (TVöD) gleichzieht. Das konnte in lan-
gen und harten Verhandlungen in der letzten Runde nicht 
in Gänze, aber doch nahezu erreicht werden. Inmitten 
der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage war es der 
Arbeitgeber:innen-Seite offenbar nicht möglich, die Haus-
haltsschwerpunkte anders zu gewichten. Die wirtschaft-
liche Lage ist stets zu den Tarifverhandlungen schwierig.

Die MHH Beschäftigten diskutieren bereits darüber, dass 
der prognostizierte Inflationsausgleich angesichts der 

aktuellen Weltlage demnächst Makulatur sein könnte. 
Hätten die Mitglieder und die BTK das Tarifergebnis abge-
lehnt, wäre möglicherweise genau das das Argument 
der Arbeitgeberseite, um noch weniger Entgelterhöhung 
sowie weitere geldwerte Tarifbestandteile zu gewähren.

Forderungen, die – trotz vieler guter Argumente – nicht 
umgesetzt werden:

	� Einstieg in Verhandlungen zur Reform der Entgelt-
ordnung – die Arbeitgeber:innen wollten das Thema 
nur gemeinsam mit dem Arbeitsvorgang bearbeiten. 
Der Arbeitsvorgang beschreibt die einzelnen Arbeits-
schritte unserer Tätigkeiten. Das kann man sehr 
kleinteilig gestalten. Die Vermutung liegt nahe, dass 
die Arbeitgeber:innen damit eine Abwertung der 
Tätigkeiten vornehmen wollten. Ein Aufstieg in den 
Entgeltgruppen würde dadurch erschwert.
	� Der stufengleiche Aufstieg – entsprechend des TVöD. 
Hier konnte keine Einigung erzielt werden.
	� Zuschläge für Arbeiten zu besonderen Zeiten 
(Nacht-und Sonntagsarbeit) – wurde von den Ar-
beitgeber:innen alternativ zur Schicht- und Wechsel-
schichtzulage gestellt.
	� Eigener Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungs-
dienst (SuE) – hier gab es schlicht ein klares Nein, 
weil unnötig aus Sicht der Arbeitgeber:innen.



MIT-einander 
Die Kritik an der, für viele zu langsam voranschrei-
tenden, Modernisierung der IT-Infrastruktur und 
den Kolleg:innen der MIT ist in der MHH nicht zu 
überhören. Es wird daher Zeit, ein paar Worte dazu 
zu verlieren.

Der „alte Kasten“ MHH hat z.T. noch immer eine 
veraltete IT-Struktur. Das ist die Basis des Prob-
lems. Die Kolleg:innen der MIT versuchen daraus 
eine zukunftssichere digitale Welt zu schaffen. Sie 
brauchen unsere Unterstützung. Wir erleben täglich, 

was mit der gesamten Infrastruktur der MHH pas-
siert. Wir alle müssen damit umgehen.

Die Erneuerung der Systeme geschieht auf vielen 
Ebenen im laufenden Betrieb. In der Krankenver-
sorgung z.B. werden gerade alle zentralen Sys-
teme modernisiert. Das ist ein schrittweiser Pro-
zess. Und ja – manchmal geht auch etwas schief. 
Täglich passieren Zwischenfälle und irgendetwas 
funktioniert nicht. An dieser Stelle sinkt die Tole-
ranz der Anwender:innen im Haus. Die IT-Kolleg:in-
nen werden beschimpft, z.T. auf unbarmherzige Art 
und Weise. Dabei muss doch allen klar sein, was 
das mit den Menschen macht! Beschimpft werden 

jene, die versuchen, Probleme wieder zu richten. 
Es trifft in jedem Fall nicht die Richtigen und führt 
nicht zum Erfolg, sondern zu noch mehr Frust.

So ein Erneuerungsprozess braucht enorme Investiti-
onen. Und in dieser Phase ebenfalls mehr Personal. 
Von beiden gibt es offenbar nicht genug, damit alles 
smarter umgesetzt werden kann. Die MIT-Kolleg:in-
nen arbeiten daran, die MHH auf der Strecke Infor-
mationstechnologie nach vorne zu bringen. Gelder 
wurden vom Bund und Land bereitgestellt – leider 
nicht ausreichend. Es ist wie eine Aufholjagd, um 
2030 gesetzliche Vorgaben zu erreichen. Die Teams 
geben ihr Bestes – jeden Tag.

Sprechzeiten des Personalrats
Terminvereinbarungen innerhalb der Öffnungszeiten sind  

möglich. Eine vorherige telefonische Terminabsprache ist  

in jedem Fall zweckmäßig, Geschäftszimmer: 532-2661.  

Sie finden uns im Haus E (Gebäude K 23) in der 1. Etage

Montag bis Donnerstag	  

8:00 -16:00 Uhr

Freitag	  

8:00 -15:00 Uhr

2020 hatte der Personalrat eine Dienstvereinba-
rung (DV) zur Beteiligung von Beschäftigten an 
den Erlösen aus wahlärztlichen Leistungen abge-
schlossen.

Die betroffenen MHH-Beschäftigten konnten damit 
zwar keinen Anspruch auf die Beteiligung an den 
Erlösen aus privatärztlichen Liquidationen for-
dern, dem Personalrat ging es darum, in dieser 
DV mehr Transparenz bei den Verteilungskrite-
rien zu schaffen.

Diese Verteilungskriterien sollten einmal jährlich im 
Wirtschaftsausschuss des Personalrats vorgelegt 
werden. So steht es in der Vereinbarung und dies 

ist unaufgefordert leider nicht geschehen. Erst im 
Februar 2026 wurde den Mitgliedern des Ausschus-
ses erstmalig eine grobe Übersicht vorgelegt, ver-
bunden mit der schlichten Ansage, dass die Vorga-
ben damit erfüllt seien.

Aufgezählt wurden die Spielregeln und die OEs der 
Abteilungen, die sie anwenden. Einen tieferen Ein-
blick sollte der Personalrat nicht erhalten. Diese 
Form der Vorlage lässt keinerlei Beurteilung zu, ob 
einer gerechten Verteilung nachgekommen wird.

Hinzu kommt, dass in der DV geschrieben steht, 
dass insbesondere Verantwortung, Leistung und 
Erfahrung bei der Verteilung eine Rolle spielen. Das 

Wort insbesondere ist nun im Besonderen der Hin-
weis für einige Abteilungen, anders zu verfahren, 
nämlich recht individuell. Wenn ein Präsidium dies 
zulässt, konterkariert es die ureigene Idee dieser DV 
aus Sicht des Personalrats.

Schade, denn diese Vereinbarung gestattet es aus-
drücklich, dass auch die nicht akademisch Beschäf-
tigten am Pool beteiligt werden können – leider 
kein Selbstverständnis. Es wurde nur sehr selten 
angewendet.

Die Arbeitgeberin behält sich inzwischen vor, diese 
DV zu kündigen.

Dienstvereinbarung zur Poolbeteiligung


